
Vorwort

Jeder Angler verhalte sich am 
Fischwasser so, als seien die 
Gewässer und die umliegende 
Landschaft sein Eigentum, die 
er nach Kräften schont, hegt 
und vor aller Minderung oder 
Beschädigung schützt. Die 
Bestimmungen und Begren-
zungen, die diese Gewässer-
ordnung beinhaltet, dienen dem 
Schutz der Gewässer, der natur-
nahen Landschaft und der Tier- 
und Pflanzenwelt.

Wir wissen uns bei den Bemü-
hungen einig, mit dem Verbän-
den, des Tier- und Naturschutzes 
sowie dem Jagdverband, die 
ebenfalls daran arbeiten, unsere 
Natur zu  erhalten, zu pflegen 
und zu hegen.

I. Gewässer
Diese Gewässerordnung gilt für 
folgende Gewässer.
a)	 Den Horstsee (Lehmkuhle)
b)	Den Burggraben bis zur 

Parkstraße, einschließlich 
des Nebengrabens, Parkstra-
ße bis zur Freiburger Straße

c)	 Alte Schwinge (ab Angler-
heim)

d)	Altarm der Schwinge an der 
B 73 (Beamtenteich)

e)	 Die Harschenflether Wettern 
vom Pumpwerk Glückstäd-
ter Straße bis zum Schöpf-
werk Außenschwinge

f)	 den Patjensteich (Sachsen-
teich)

g)	den Camper Feuerlöschteich
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h)	den Qellteich am Schwarzen 
Berg

i)	 andere Pachtgewässer
II. Ausübung
Bei der Ausübung der Angel-
fischerei haben alle Mitglieder 
bei sich zu führen:
a.  Fischereierlaubnisschein 

und Fangbuch
b.  Sportfischerpass 
c.  Gewässerordnung
d.  Hakenlöser und Rachen-

sperre
e.  Unterfangkäscher
f.   Längenmaß 
III. Fischereiaufsicht
Den hauptamtlichen Fischerei-
aufsehern und den vom Verein 
beauftragten Fischereiaufsehern 
sind die unter Abschnitt II auf-
geführten Ausweispapiere auf 
Verlangen vorzuzeigen, ebenso 
der erzielte Fang. Ihren Anord-
nungen ist unbedingt Folge zu 
leisten. Außerdem ist jedes Mit-
glied berechtigt, ihm unbekann-
te Personen, die fischend am 
Vereinsgewässer angetroffen 
werden, zu kontrollieren.
Bei offensichtlichem Fischfre-
vel (Wilderei) ist die nächste 
Polizeistation - zu

benachrichtigen und der haupt-
amtlichen Fischereiaufsicht 
Meldung zu machen.

Nicht waidgerechtes und un-
kameradschaftliches Verhalten 
sowie Verstöße gegen diese 
Gewässerordnung sind dem 
Vorsitzenden zur Kenntnis zu 
geben.

IV. Gewässerverunreini-
gungen

Wird eine Gewässerverunrei-
nigung oder ein Fischsterben 
beobachtet, so sind hiervon der 
Landkreis Stade, die nächste 
Polizeistation und der Vorstand 
(Gewässerwarte) sofort zu be-
nachrichtigen.

V. Uferbetretungsrecht

Wiesen und bestellte Felder am 
Gewässer dürfen nur vom Ang-
ler und nur an der Uferkante 
betreten werden. Wegen der Be-
deutung des guten Verhältnisses 
zu den Anliegern ist größte 
Schonung der Ufergrundstücke 
selbstverständliches Gebot.

Eingefriedete, bebaute Grund-
stücke dürfen nicht betreten 
werden. Nach den gültigen 
Pachtvertrag dürfen Heuwie-
sen mit einem Grasbewuchs 
von mehr als 10 cm Höhe nicht 
betreten werden. Das Befahren 



mit Kraftfahrzeugen ist verbo-
ten.

Ufergrundstücke dürfen nicht 
verschmutzt werden. Das An-
geln von Brücken ist nicht er-
laubt.

Der Arm an der Erleninsel und 
der sich anschließende Burgra-
ben bis zur Schauburg dürfen 
mit Booten und Booten mit 
Elektromotor befahren werden. 
Bei allen anderen Gewässern 
nach Ziffer I ist das Befahren 
mit Booten nicht erlaubt.  

VI. Fanggeräte

Es dürfen benutzt werden: 3 An-
gelruten mit je einem Haken.

Die Mitglieder der Jugendgrup-
pe dürfen mit 2 Ruten fischen, 
nach bestandener Prüfung mit 
drei Ruten.

Den Mitgliedern der Jugend-
gruppe ist das Fischen mit Blin-
kern (Spinner, Twister, Wobbler 
usw.) und toten Köderfischen 
sowie das Fischen im Horstsee 
nach bestandener Sportfischer-
prüfung gestattet. Erlaubt ist die 
Benutzung eines Aalpödders.

Die Benutzungserlaubnis für 
die genannten Fanggeräte ist 
nicht auf andere Personen über-
tragbar.

Die genannten Angeln müssen 
stets unter Aufsicht gehalten 
werden. Unbeaufsichtigt zum 
Angeln ausgelegtes Gerät kann 
von den Gewässerwarten oder 
den Fischereiaufsehern einge-
zogen werden.
Nicht erlaubt ist:
1.	 Das Auslegen Aalschnüre 

und Reusen bzw. Aalkörbe
2.	 Friedfische mit Drillingen 

zu angeln.
3.	 Das Beködern mit lebenden 

Köderfischen, Edelfischen, 
Fröschen und anderen Am-
phibien.

4.	 Das Auslegen von Leg- und 
Treibangeln.

5.	 Die Benutzung von Stell- 
Schleppnetzen.

6.	 Das Angeln mit Kunstkö-
dern vom 1.1. bis 1.3.

VII. Mindestmaße und 
Schonzeiten
Die. Schonzeiten und Mindest-
maße sind den Fangbüchern zu 
entnehmen, wie sie gesetzlich 
oder seitens des Vereins aus he-
gerischen Gründen festgesetzt 
worden sind. Bei Einbringen 
von Besatzfischen ist der Vor-
stand berechtigt, Sperrzeiten 
festzusetzen und entsprechende 
Vorschriften zu erlassen, da-



mit eine ordnungsgemäße Be-
wirtschaftung der Gewässer 
gewährleistet ist. Alle Maße 
gelten von der Maulspitze bis 
zum Schwanzende. Gefangene 
untermassige Fische sind vor-
sichtig vom Haken zu lösen 
oder, wenn das nicht möglich 
ist, durch Abschneiden des Vor-
faches von der Angel zu befrei-
en und in das Wasser  zurück-
zusetzen. Die Vorschriften des 
Niedersächsischen Fischerei-
gesetzes in der jeweils gültigen 
Fassung sind verbindlich.
VIII. Begrenzung des Fanges
Es dürfen in einer Kalender-
woche (Sonntag-Samstag) ins-
gesamt 2 Edelfische gefangen 
werden. Als Edelfische im Sinne 
dieser Vorschrift gelten Hechte, 
Zander, Salmoniden, Schleie 
und Karpfen. Dieses Fangrecht 
ist auf andere Mitglieder nicht 
übertragbar.
Gefangene Fische sind waid-
gerecht zu töten. Geltende 
Tierschutzbestimmungen sind 
vorrangig zu beachten. Für Ge-
wässer ist eine Fangstatistik zu 
führen.

IX. Besondere Bestimmungen

Die Fischereiberechtigten haben 
die Vereinssatzung in der gül-
tigen Fassung, die Vorschriften 
der jeweils gültigen Fischer-
gesetze, die Verordnungen, die 
zu den Fischergesetzen bereits 
erlassen worden sind oder noch 
erlassen werden, sowie die  je-
weils in Frage kommenden Na-
tur- / Landschaftsschutzverord-
nungen zu befolgen.

Die vorstehende Gewässerord-
nung wird jedem Fischereibe-
rechtigtem ausgehändigt.

Jeder dieser Berechtigten ist 
verpflichtet, sich mit diesen Be-
stimmungen gründlich vertraut 
zu machen.

Änderungen dieser Gewäs-
serordnung bedürfen der Be-
schlussfassung durch den Vor-
stand.

Die Gewässerordnung ist in der 
vorliegenden Fassung durch 
Beschluss des Vorstandes vom 
20.01.2008 genehmigt und für 
alle Mitglieder verbindlich.

Knies 
Vorsitzender 
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